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GZ: BMI-LR2220/0935-II/1/b/2016 

 

Wien, am 3. November 2016 

 

 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Mag.a Ruth Becher, Genossinnen und Genossen haben 

am 6. September 2016 unter der Zahl 10130/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „personelle, arbeitsorganisatorische und infrastrukturelle Situation bei der 

Wiener Polizei“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

 

Zu Frage 1: 

Datum IST-Stand Exekutive IST-Stand Verwaltung  

1. Juni 2015 7.473  (davon zEB 918) 1.151 

1. Jänner 2016 7.536  (davon zEB 912) 1.152 

1. Juni 2016 7.540  (davon zEB 909) 1.166 

 

Die Auswertung der zEB (zivile Exekutivbedienstete) bezieht sich ausschließlich auf Be-

dienstete, die in Organisationseinheiten oder – teilen Kriminaldienst in Zivil verrichten. 
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Zu Frage 2: 

Fehlstand im Landeskriminalamt 

Stichtag 
Verwendungsgruppe  

E1 
Verwendungsgruppe                             

E2a und E2b 
Verwaltungs- und 
Handwerksbereich 

1. Juni 2015 keiner keiner keiner 

1. Jänner 2016 keiner keiner 1 

1. Juni 2016 1 keiner 1 

 

 

Eine lückenlose und stichtagsabhängige Darstellung derartiger Personalmaßnahmen (Ab-

kommandierungen und interne Dienstzuteilungen) ist aufgrund ihrer Dauer, Anzahl, Überlap-

pung und oftmals auch Kurzfristigkeit nur mit unverhältnismäßig hohem Administrationsauf-

wand und exorbitanter Ressourcenbindung respektive nur mittels einer manuellen retrospek-

tiven Auswertung der Aufzeichnungen möglich, weshalb von einer näheren Beantwortung 

der Frage Abstand genommen wird.  

Zum Stichtag 1. Juni 2016 waren dem Landeskriminalamt 954,2 Vollbeschäftigtenäquivalen-

te (VBÄ) für exekutivdienstliche Aufgaben zugewiesen. Demgegenüber sind 852 VBÄ sys-

temisiert. Dies entspricht einem Überstand von 102,2 VBÄ. 

 

 

 

Zu Frage 3: 

Fehlstand in der LPD Wien 

Stichtag Exekutivbereich 
Verwaltungs- und Handwerks-

bereich 

1. Juni 2015 keiner 102 

1. Jänner 2016 keiner 102 

1. Juni 2016 keiner 56 

 
 
 
 
Zu Frage 4:  

Exekutivdienst 
 

 Soll-Stand 1. Juni 2015 1. Juni 2016 1. Jänner 2016 
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Innere Stadt 407 407 407 

Landstraße 194 194 194 

Margareten 277 277 277 

Josefstadt 385 385 385 

Favoriten 298 308 308 

Simmering 148 148 148 

Meidling 336 336 336 

Fünfhaus 321 321 321 
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Ottakring 268 268 268 

Döbling 276 276 276 

Brigittenau 422 422 422 

Floridsdorf 236 236 236 

Donaustadt 260 272 272 

Liesing 165 165 165 

 
 

Zu Frage 5: 
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Exekutivdienst  
IST-Stand inklusive Karenzurlaube, Dienstzuteilungen zu anderen Behörden und 

VB/S II 

Organisationseinheiten 1. Juni 2015 1. Jänner 2016 1 .Juni 2016 

Innere Stadt 441 453 449 

Landstraße 211 217 213 

Margareten 313 313 318 

Josefstadt 412 418 436 

Favoriten 347 349 344 

Simmering 163 161 162 

Meidling 365 378 389 

Fünfhaus 345 360 368 

Ottakring 302 314 311 

Döbling 289 292 306 

Brigittenau 449 466 472 

Floridsdorf 264 273 270 

Donaustadt 302 309 302 

 Liesing 178 186 192 

 
 
Zu den Fragen 6 und 7: 
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Exekutivdienst 
tatsächlicher Personalstand (VBÄ= Vollbeschäftigtenäquivalent) 

Organisationseinheiten 1. Juni 2015 1. Jänner 2016 1. Juni 2016 

Innere Stadt 376,7 347,6 369,9 

 Landstraße 176,3 177,6 188,9 

 Margareten 253,4 236,7 266,8 

Josefstadt 325,1 322,7 342,7 

Favoriten 307,4 279,4 296,2 

Simmering 145,3 140,7 150,3 

Meidling 292,2 280,6 306,1 

Fünfhaus 278,8 259,2 290,3 

Ottakring 257,6 231,6 244,0 

Döbling 243,0 228,1 247,7 

Brigittenau 366,0 362,4 389,7 

Floridsdorf 212,8 210,9 222,5 

Donaustadt 261,6 249,3 250,9 

Liesing 140,5 137,8 155,4 
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Bei der Beantwortung wurden alle außendienstfähigen Mitarbeiter der Stadtpolizeikomman-

den angeführt. In der oben dargestellten Tabelle sind somit keine ehemaligen Post- und Te-

lekommitarbeiter sowie keine suspendierten oder zu einer Dienststelle zugeteilten Bedienste-

ten enthalten. 

Beim Abzugsposten TD ePEP sind auch jene Exekutivbediensteten enthalten, die (vorüber-

gehend) eingeschränkt dienstfähig sind bzw. die Exekutivdienst auf Polizeiinspektionen leis-

ten, aber aufgrund der Regelung „Familie und Beruf“ im Tagdienst stehen. 

 

Zu Frage 8: 

Exekutivdienst - systemisierter SOLL-Stand (Planstellen) 

 
1. Juni 2015 1. Juni 2016 1. Jänner 2016 

LKA - ED 209 219 219 

LKA - AD 151 151 151 

LKA AST Nord 70 70 70 

LKA AST Mitte 90 90 90 

LKA AST Z/O 105 105 105 

LKA AST Süd 101 101 101 

LKA AST West 100 100 100 

LV 89 89 89 

 

 

Exekutivdienst - zugewiesener IST-Stand: 
(Stammdienststelle; inkl. Karenz, Zugeteilte werden bei Stammdienststelle gezählt) 

  1. Juni 2015 1. Jänner 2016 1. Juni 2016 

LKA - ED 206 207 212 

LKA - AD 149 145 144 

LKAAST Nord 59 55 54 

LKAAST Mitte 81 80 78 

LKAAST Z/O 102 100 99 

LKAAST Süd 88 89 86 

LKAAST West 80 85 82 

LVT/LV 82 80 82 

 
 

Exekutivdienst - tatsächlicher Stand: 
(VBÄ-Inhaber; exkl. Karenz, Zugeteilte werden dort  gezählt, wo sie Dienst verrichten) 

  1. Juni 2015 1. Jänner 2016 1. Juni 2016 

LKA - ED 223 229 228 

LKA - AD 226 234 236 

LKAAST Nord 62 63 66 

LKAAST Mitte 91 90 89 

LKAAST Z/O 115 110 112 

LKAAST Süd 113 110 108 

LKAAST West 103 104 101 

LVT/LV 87 88 87 
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Zu den Fragen 9 bis 10: 

Jahr Wegversetzungen Zuversetzungen 

2015 51 4 

2016 136 10 

 

 

Zu Frage 11: 

Es wird – wie bereits mehrfach - darauf hingewiesen, dass eine lückenlose stichtags- und 

uhrzeitabhängige Darstellung der tatsächlichen Personalstände für Polizeiinspektionen zu 

sechs unterschiedlichen Tagen und hier jeweils zu drei bestimmten Tageszeiten auf Grund 

von Abkommandierungen und internen Dienstzuteilungen ihrer Dauer, Anzahl, Überlappung 

und oftmals auch Kurzfristigkeit wegen nur mit verhältnismäßig hohem Administrationsauf-

wand und exorbitanter Ressourcenbindung respektive nur mit einer manuellen retrospektiven 

Auswertung der Aufzeichnungen möglich wäre, daher wird im Hinblick auf die Sparsamkeit, 

Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns davon Abstand genommen 

(vgl. Beantwortung der gleichlautenden parlamentarischen Anfrage 5175/J vom 21. Mai 2015 

[4911/AB XXV. GP]). 

 

 

Zu Frage 12: 

Mit Stichtag 1. Jänner 2016 betrug im Bereich der Landespolizeidirektion Wien der IST-

Stand 7.536 Exekutivbedienstete (davon waren 709 in Ausbildung). Somit wurde der in Si-

cherheitsvereinbarung festgelegte Zielwert von 6.400 Exekutivbediensteten bereits über-

schritten. 

 

 

Zu Frage 13: 

Im Jahr 2015 wurden rund 615.000 Stunden für Personen- und Objektschutz aufgewendet 

(Quelle: EDD/ePEP/NGV-Statistik). 

Eine diesbezügliche Splittung der Bereiche Personen- und Objektschutz wird nicht vorge-

nommen.  

Die Anzahl der in diesem Zusammenhang von ihren Organisationen abgezogenen Einsatz-

bediensteten kann nicht angegeben werden, da hierüber keine Aufzeichnungen geführt wer-

den. 
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Zu den Fragen 14 und 15: 

Postleitzahl Polizeiinspektionen 

1050 Wien 
Schönbrunner Straße 34,  
Verlegung geplant 

1100 Wien 
Ada Christen Gasse 2,  
Verlegung geplant 

1100 Wien 
Keplergasse 10,  
Sanierung geplant 

1100 Wien 
Sibeliusstraße 8,  
Verlegung geplant 

1110 Wien 
Kaiser Ebersdorfer Straße 290-292,  
Verlegung nach Wien 11., Muhrhoferweg 

1110 Wien 
Sängergasse 1,  
Verlegung nach Wien 11., Muhrhoferweg 

1120 Wien 
Hufelandgasse 2,  
Generalsanierung durch die MA 34 geplant. 

1130 Wien 
Lainzer Straße 49-51,  
Verlegung nach Wien 13., Lainzer Straße 147-149.  
Geplante Fertigstellung  2017. 

1130 Wien 
Am Platz,  
Verlegung geplant. 

1130 Wien 
Speisingerstraße 44-48,  
Verlegung nach Wien 13., Lainzer Straße 147-149.  
Geplante Fertigstellung  2017 

1140 Wien 
Leyserstraße 2,  
Neubau am Standort.  
Geplante Fertigstellung Mitte 2018. 

1150 Wien 
Wurmsergasse 35,  
Verlegung geplant. 

1180 Wien 
Schulgasse 88,  
Auflassung bei Fertigstellung des Projekts Martinstraße 40. 

1180 Wien 
Gersthoferstraße 135,  
Verlegung nach Wien 18., Herbeckstraße geplant. 

1180 Wien 
Martinstraße 40,  
Sanierung und Erweiterung um 4 Wohnungen. 

1190 Wien 
Billrothstraße 79a.  
Erweiterung um eine Wohnung. 

1200 Wien 
Vorgartenstraße 27-29,  
Verlegung geplant. 

1200 Wien 
Pasettistraße 81-83,  
Verlegung geplant. 

1210 Wien 
Berlagasse1,  
Verlegung nach Wien 21., Mühlweg.  
Geplante Fertigstellung 2018. 

1220 Wien 
Wagramer Straße 89,  
Sanierung und Erweiterung geplant. 

1220 Wien 
Langobardenstraße 128,  
Verlegung nach Wien 22., Trondheimgasse.  
Geplante Fertigstellung 2018 

1220 Wien 
Quadenstraße 8,  
Geplante Verlegung nach Wien 22., Quadenstraße 27. 
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Im Zusammenhang mit den bis dato unveränderlichen baulichen Gegebenheiten bei den 

angeführten Dienststellen und den beabsichtigten organisatorischen Änderungen der Dien-

stellenstruktur werden entsprechend der zur Verfügung stehenden Mittel im Bereich der 

Landespolizeidirektion Wien nach strategischen und polizeitaktischen Überlegungen entwe-

der neue Standorte für Polizei- oder Fachinspektionen eingerichtet werden, respektive die 

prioritäre Renovierung bestehenden Dienststellen erfolgen.  

 

Zu Frage 16: 

Postleitzahl Polizeiinspektionen 

1020 Wien Leopoldsgasse 18, 

1030 Wien Juchgasse 19, 

1040 Wien Taubstummengasse 11, 

 
Betreffend aller übrigen Polizeiinspektionen wird auf die Beantwortung der parlamentari-

schen Anfrage 5175/J vom 21. Mai 2015 (4911/AB XXV. GP) verwiesen.  

 

Zu Frage 17: 

Zum Abbau der administrativen beziehungsweise bürokratischen Aufwendungen im Rahmen 

der Protokollierung von Amtshandlungen respektive der Forcierung außendienstfördernder 

Maßnahmen darf insbesondere auf folgende Maßnahmen verwiesen werden: 

 Entlastung von Exekutivbediensteten auf Polizeiinspektionen durch den Einsatz von 

ehemaligen Post- und Telekombediensteten für administrative Aufgaben und deren 

Heranziehung für die Schulwegsicherung; 

 die Einführung des Schnellerledigungsformulars; 

 Einführung des verbesserten Protokollierungsprogramms PAD-NG; 

 Dienststellenstrukturanpassung 2014: Weitere Effizienzsteigerung durch die Verringe-

rung des Administrationsaufwandes zu Gunsten der Außendienstpräsenz.  

 

Zu Frage 18: 

Bezugnehmend auf das grafische Schema wird angemerkt, dass eine Gegenüberstellung 

von  Soll-Stand  (Planstellen), Ist-Stand (Kopfzählung nach Stammdienststelle der Exekutiv-

beamtinnen und Exekutivbeamten, inklusive Karenzierte und Zählung der dienstzugeteilten 

Exekutivbeamten bei der Stammdienststelle) und den VBÄ-Werten (Zählung erfolgt nach 

dem Vollbeschäftigtenäquivalent der aktiven Inhaber; Zugeteilte werden dort gezählt, wo sie 

tatsächlich ihren Dienst verrichten; Berücksichtigung findet eine eventuelle Herabsetzung der 

Wochendienstzeit; exklusive  Karenzierte) als Fragestellung am Dienlichsten wäre. 
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Zu Frage 19: 

Die in der Anfrage geforderten Details, nämlich die Kompensation von pensionsbedingten 

oder sonstigen Abgängen mit Zuteilungen in den letzten vier Jahren im Stadtpolizeikomman-

do Donaustadt, aufgelistet nach den einzelnen Polizeiinspektionen, sind in der gewünschten 

Form nicht lückenlos darstellbar, zumal eine Gegenüberstellung von Ruheständen und sons-

tigen Abgängen mit Dienstzuteilungen beziehungsweise internen Dienstzuteilungen unter 

Berücksichtigung  ihrer Anzahl, Überlappung, Dauer und oftmals auch Kurzfristigkeit, nur mit 

unverhältnismäßig hohem Administrationsaufwand und exorbitanter Ressourcenbindung 

respektive nur mittels einer manuellen retrospektiven Auswertung der Aufzeichnungen dar-

stellbar wäre. Deshalb wird von einer näheren Beantwortung der Frage Abstand genommen. 

 

Zu Frage 20: 

Meinungen und Einschätzungen sind nicht Gegenstand des parlamentarischen Interpellati-

onsrechtes.  

 

Zu Frage 22: 

Die Überstundenentwicklung entspricht den jeweiligen konkreten sicherheitsdienstlichen Be-

darfen. 

 

 

 

 

 

 

Mag. Wolfgang Sobotka 
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